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 Antrag AN 085/2021/19-24 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
29.06.2021 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher: 

Fachbereich I 
Verwaltung 

 Fraktion "Zukunft für Hoppegarten" 

Betreff: Umsetzung Planung einer Skaterbahn 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infra-
struktur 

18.08.2021 Vorberatung Ö 

Hauptausschuss 14.06.2021 Vorberatung Ö 
Gemeindevertretung 28.06.2021 Entscheidung Ö 
Ortsbeirat Hönow 25.08.2021 Anhörung Ö 
Gemeindevertretung 06.09.2021 Entscheidung Ö 

 
Beschlussvorschlag:  

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt:  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung einer Skaterbahn im Ortsteil Hönow 
umzusetzen. Fördermöglichkeiten sind zu ermitteln und bei der Planung so zu be-
rücksichtigen, dass diese bestmöglich ausgenutzt werden.  

 
 
Sachverhalt: 
 
Mit großer Mehrheit hat die Gemeindevertretung am 17. Mai 2021 die Einplanung von 
Haushaltsmitteln für die Errichtung einer Skatebahn beschlossen. Die inhaltliche Begrün-
dung zum Bedarf der Skatebahn aus diesem Antrag (Antrag Nr. 5 ZfH zur DS 171/2021/19-
24) ist unverändert gültig.  
Nach einer ersten Ortsbegehung wurde ein Platz am Beginn des Grünzuges an der Ecke 
Mahlsdorfer-/Hoppegartener Str. grundsätzlich für gut und geeignet befunden. Weitere 
Planungen sind (auch) an den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten (Nutzung vorhande-
ner Senke, grds. Erhaltung Baumbestand) auszurichten.  
  

Im Rahmen der Vorplanungen sind neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Skatebahn 
und des Umfeldes auch infrage kommende Förderprogramme jedweder Ebene (Kreis, 
Land, Bund, EU) mit den kommunalen Gremien abzustimmen, um dies bei den Planungen 
berücksichtigen zu können und eine möglichst hohe Förderquote zu erreichen.  
  

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
Ca. 500.000 € (vorläufige Schätzung, im Haushalt dafür vorgesehen) 
 
Anlagen: 
Antragskopie 
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